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Regeste

Pfändungsankündigung | Schuldbetreibungs- und Konkursrecht

Erwägungen

E. 1
Die B.________ AG (Gläubigerin) betreibt den Beschwerdeführer für eine Forderung von
Fr. 6'114.20 nebst Kosten (Betreibung Nr. xxx des Betreibungsamtes St. Margrethen). Am
28. Februar 2024 stellte das Betreibungsamt dem Beschwerdeführer die
Pfändungsankündigung zu. Dagegen erhob der Beschwerdeführer am 1. März 2024
Beschwerde beim Kreisgericht Rheintal. Mit Entscheid vom 12. März 2024 trat das
Kreisgericht auf die Beschwerde nicht ein. Dagegen erhob der Beschwerdeführer mit
Eingabe vom 21. März 2024 Beschwerde an das Kantonsgericht St. Gallen. Mit
Zirkulationsentscheid vom 12. April 2024 trat das Kantonsgericht auf die Beschwerde nicht
ein. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wies es ab, soweit es darauf eintrat. Am 2.
Mai 2024 hat der Beschwerdeführer Beschwerde an das Bundesgericht erhoben.

E. 2
Der Beschwerdeführer ersucht um rechtliche Verbeiständung. Am 3. Mai 2024 hat das
Bundesgericht dem Beschwerdeführer mitgeteilt, dass es keine Rechtsanwälte vermittelt
und es an ihm liegt, einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin mit der
Interessenwahrung zu betrauen. Es besteht auch kein Anlass, ihm von Amtes wegen einen
Anwalt oder eine Anwältin zu bestellen. Es ist nicht ersichtlich, dass er offensichtlich nicht
imstande wäre, seine Sache selber zu führen ( Art. 41 Abs. 1 BGG ). Dass die Beschwerde
Mängel aufweist, genügt nicht zur Bestellung eines Anwalts (Urteil 5A_532/2022 vom 21.
Juli 2022 E. 3 mit Hinweis). Das Gesuch ist abzuweisen.

E. 3
Am Bundesgericht kann einzig der Entscheid des Kantonsgerichts angefochten werden.
Soweit der Beschwerdeführer Entscheide unterer Instanzen (Kreisgericht;
Sozialversicherungsanstalt St. Gallen) anficht, ist darauf nicht einzutreten ( Art. 75 BGG ).
Nach Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Beschwerdebegründung in gedrängter Form darzulegen,
inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Die beschwerdeführende Partei hat in
gezielter Auseinandersetzung mit den für das Ergebnis des angefochtenen Entscheides
massgeblichen Erwägungen aufzuzeigen, welche Rechte bzw. Rechtsnormen die
Vorinstanz verletzt haben soll ( BGE 140 III 86 E. 2; 140 III 115 E. 2).

E. 4
Das Kantonsgericht ist auf die Beschwerde mangels genügender Begründung nicht
eingetreten. In einer Eventualerwägung hat es erwogen, dass sie abzuweisen wäre, wenn auf



sie einzutreten wäre. Dabei hat es darauf hingewiesen, dass das Betreibungsamt bzw. die
Aufsichtsbehörde die Begründetheit der in Betreibung gesetzten Forderung nicht
überprüfen könne.

E. 5
Der Beschwerdeführer legt nicht dar, weshalb das Kantonsgericht auf seine Beschwerde
hätte eintreten müssen. Stattdessen bestreitet er eine Forderung und macht geltend, die
Pfändung verletze grundlegende Menschenrechte, wobei er sich auf Art. 6 und 17 EMRK
beruft. Sodann äussert er sich in schwer nachvollziehbarer Weise zu Themen ohne
erkennbaren Bezug zum angefochtenen Entscheid, etwa dahingehend, dass Beamte
heimlich Neuromodulation implantieren würden.

E. 6
Die Beschwerde ist offensichtlich unzulässig und sie enthält offensichtlich keine
hinreichende Begründung. Das präsidierende Mitglied der Abteilung tritt auf sie im
vereinfachten Verfahren nicht ein ( Art. 108 Abs. 1 lit. a und b BGG ).

E. 7
Es rechtfertigt sich ausnahmsweise, auf die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten (
Art. 66 Abs. 1 BGG ). Demnach erkennt das präsidierende Mitglied:
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